
Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

Postfach 22 12 53  80502 München 

Telefon: 089 2192-02 poststelle@stmb.bayern.de Franz-Josef-Strauß-Ring 4  80539 München 
Telefax: 089 2192-13350 www.stmb.bayern.de U4, U5 (Lehel), Bus 100 (Königinstraße) 

E-Mail
Obere Bauaufsichtsbehörden
Untere Bauaufsichtsbehörden

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 

StMB-24-4101-2-27-462 
Bearbeiterin 

 
München 

06.02.2023 

Telefon 

(089) 2192 3452
E-Mail

 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes und weiterer 
Rechtsvorschriften; Änderung der Bayerischen Bauordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bayerische Landtag hat am 13. Dezember 2022 das Gesetz zur Änderung des 

Bayerischen Klimaschutzgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften  

(LT-Drs. 18/23363/ GVBl. 2022 S. 704) erlassen. Das Gesetz ist am 1. Januar 

2023 in Kraft getreten und beinhaltet in § 2 die Änderung der Bayerischen Bauord-

nung (BayBO) mit der Einfügung eines neuen Art. 44a. Zu Art. 44a BayBO geben 

wir Hinweise:  

Soweit nicht ausdrücklich abweichend benannt, beziehen sich Vorschriftenzitate 

im Folgenden auf die BayBO. 

Anlage 4
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1. Allgemeines zur PV-Pflicht

Art. 44a regelt die Photovoltaikpflicht (PV-Pflicht) für staatliche Gebäude

(Abs. 1) und Nichtwohngebäude (Abs. 2) und sieht eine Empfehlung für die Ei-

gentümer von Wohngebäuden (Abs. 4) vor. Auf geeigneten Dachflächen sind

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie in angemes-

sener Auslegung zu errichten und zu betreiben. Die PV-Pflicht besteht bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen kraft Gesetzes. Die PV-Anlagen

müssen nicht nur angebracht, sondern auch zur Stromerzeugung eingesetzt

werden. Dazu, wie der erzeugte Strom zu verwenden ist, trifft der Gesetzgeber

keine Aussage.

Art. 44a Abs. 1 Sätze 2 bis 4 enthalten Aussagen zur inhaltlichen Ausgestal-

tung der PV-Pflicht, die auch für die festgelegte PV-Pflicht in Art. 44a Abs. 2 

und die Empfehlung in Art. 44a Abs. 4 gelten.  

Der unbestimmte Rechtsbegriff „in angemessener Auslegung“ wird in Art. 44a 

Abs. 1 Satz 2 konkretisiert. Hiernach liegt eine angemessene Auslegung vor, 

wenn die Modulfläche mindestens einem Drittel der geeigneten Dachfläche 

entspricht. Somit muss für die Prüfung, ob die PV-Pflicht erfüllt ist, zunächst 

die geeignete Dachfläche ermittelt werden, die dann zu mindestens 1/3 mit 

Modulen auszustatten ist.  

Bei dem Begriff „geeignete Dachflächen“ handelt es sich ebenso um einen un-

bestimmten Rechtsbegriff. Im Grundsatz geht der Gesetzgeber von einer Eig-

nung von Dachflächen für PV-Anlagen aus. In Art. 44a Abs. 1 Satz 3 werden 

zwei negative Beispiele genannt, wann Dachflächen regelmäßig nicht geeignet 

sind. Außerhalb der Regelbeispiele ist der Inhalt des Begriffes durch Ausle-

gung zu ermitteln. Da die Möglichkeiten der Dachgestaltung vielfältig sind und 

technische Weiterentwicklungen bei Solaranlagen möglich sind, hat der Ge-

setzgeber bewusst von einer abschließenden Definition abgesehen. Nicht ge-

eignet können Dachflächen im Einzelfall insbesondere dann sein, wenn sie 

mangels ausreichender Sonneneinstrahlung objektiv nicht für die Ausstattung 

mit PV-Anlagen geeignet sind, weil sie beispielsweise durch hohe Nachbarge-

bäude, Bäume oder Hänge derart verschattet sind, dass die Stromerzeugung 

durch eine PV-Anlage nicht möglich ist.  
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Die PV-Pflicht gilt nur für Dachflächen, die Teil des Gebäudes selbst sind. PV-

Anlagen an Wänden, Balkonen oder anderen Bauteilen des Gebäudes 

schließt die PV-Pflicht aber nicht aus. Soweit PV-Anlagen zur Erfüllung der PV-

Pflicht nicht auf der Dachfläche, sondern an anderen Bauteilen des Gebäudes 

angebracht werden, bedarf es einer Abweichung nach Art. 63 BayBO. 

  

Art. 44a Abs. 1 Satz 4 enthält gestalterische Vorgaben. 

 

Zur Erfüllung der PV-Pflicht können sich ausweislich der Gesetzesbegründung 

(LT-Drs. 18/23363 S. 15) sowohl der Freistaat Bayern als auch private Eigentü-

mer unter die PV-Pflicht fallender Gebäude Dritter bedienen. Die PV-Pflicht ist 

somit beispielsweise auch dann erfüllt, wenn die Dachfläche an ein Privatun-

ternehmen verpachtet wird, das die PV-Anlagen anbringt und betreibt.  

 

Aus der Verortung der PV-Pflicht in der BayBO und der Gesetzesbegründung 

(LT-Drs. 18/23363 S. 15) ergibt sich, dass für den Vollzug des Art. 44a die un-

teren Bauaufsichtsbehörden zuständig sind. 

 

Im vereinfachten Genehmigungsverfahren ist Art. 44a nicht Teil des Pflichtprüf-

programms. Die Einhaltung der PV-Pflicht obliegt somit dem Bauherrn und 

wird von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde nur repressiv überwacht, Art. 

55 Abs. 2. Eine Durchsetzung der Pflicht kommt ggf. auf Grundlage von Art. 54 

Abs. 2 Satz 2 in Betracht. Ein repressives Tätigwerden steht im Ermessen der 

zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde. Im Genehmigungsverfahren nach 

Art. 60 ist die Einhaltung der Vorgaben des Art. 44a Teil des Pflichtprüfpro-

gramms. Die Nichtbeachtung führt zur Ablehnung des Bauantrags. 

 

2. Art. 44a Abs. 1 - PV-Pflicht für staatliche Gebäude 

Art. 44a Abs. 1 verpflichtet den Freistaat Bayern, auf geeigneten Dachflächen 

von in seinem Eigentum stehenden Gebäuden in angemessener Auslegung 

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zu errichten 

und zu betreiben. Die Pflicht gilt auch für Bestandsgebäude, einschließlich 

Wohngebäude, und steht unter Haushaltsvorbehalt. Im Eigentum des Frei-

staats Bayern stehen alle Gebäude, die sich auf Grundstücken befinden, für 

die der Freistaat als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Art. 44a Abs. 1 
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wird im Vollzug, wegen Art. 73, für die Bauaufsichtsbehörden ohne Bedeutung 

bleiben. Für neuerrichtete staatliche Nichtwohngebäude gilt Art. 44a Abs. 2.  

 

3. Art. 44a Abs. 2 - PV-Pflicht für Nichtwohngebäude 

Art. 44a Abs. 2 regelt die zeitlich gestaffelte PV-Pflicht für Nichtwohngebäude. 

Die Pflicht besteht bei der Neuerrichtung von Nichtwohngebäuden und nach  

S. 2 ab 1. Januar 2025 auch bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut eines 

Gebäudes. Der Gesetzgeber wollte mit der PV-Pflicht bei vollständiger Erneue-

rung der Dachhaut sicherstellen, dass auch Dächer von Bestandsgebäuden 

dann nachträglich mit PV-Anlagen ausgestattet werden, wenn wesentliche 

dachbezogene Änderungen vorgenommen werden. Da die PV-Pflicht bereits 

bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut, d.h. ohne Substanzeingriff in das 

Gebäude gilt, wird ab 1. Januar 2025 auch bei Erneuerung der gesamten 

Dachkonstruktion, als wesentliche Änderung mit Subtanzeingriff, die PV-Pflicht 

ausgelöst werden.  

 

Der Begriff des „Nichtwohngebäudes“ ist in der BayBO nicht legaldefiniert. Zur 

Auslegung kann Art. 68 Abs. 2 Satz 1 (Genehmigungsfiktion für Wohnge-

bäude) herangezogen werden, aus dem sich entnehmen lässt, dass der Ge-

setzgeber diejenigen Gebäude als Wohngebäude ansieht, die entweder aus-

schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen. Überwiegend dem Woh-

nen dienen Gebäude, die auf mehr als der Hälfte ihrer Hauptnutzfläche Wohn-

nutzung aufweisen. 

 

4. Art. 44a Abs. 3 – Ausnahmen von der PV-Pflicht 

Art. 44a Abs. 3 sieht Ausnahmen von der PV-Pflicht vor. Bei Vorliegen der Vo-

raussetzungen besteht die PV-Pflicht bereits dem Grunde nach nicht. Den 

sechs Ausnahmetatbeständen liegen sachliche Erwägungen zu Grunde. Bei 

den gesetzlich festgelegten Ausnahmen wird davon ausgegangen, dass der 

mit der Ausstattung mit PV-Anlagen nötige Aufwand und der mögliche Ertrag 

bei der Stromerzeugung nicht in angemessener Relation zueinanderstehen 

(z.B. bei kleinen Dachflächen, vorübergehend aufgestellten Gebäuden) oder 

die Ausstattung mit PV-Anlagen bereits aus praktischen oder technischen 

Gründen ausscheidet.  
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5. Art. 44a Abs. 4 – Soll-Vorschrift PV-Plicht für Wohngebäude 

Art. 44a Abs. 4 enthält eine Soll-Vorschrift adressiert an die Eigentümer neu zu 

errichtender Wohngebäude. Zum Begriff des Wohngebäudes wird auf die Aus-

führungen in Nr. 3 verwiesen. Es handelt sich ausweislich der Gesetzesbe-

gründung (LT-Drs. 18/23363 S. 15) um eine reine Empfehlung. Die Vorschrift 

wird aus diesem Grund für den Vollzug ohne Bedeutung bleiben.  

 

6. Art. 44a Abs. 5 – Entfallen der PV-Pflicht 

Art. 44a Abs. 5 BayBO regelt in den Nrn. 1 und 2, unter welchen Vorausset-

zungen die dem Grunde nach bestehende PV-Pflicht kraft Gesetzes entfällt.  

 

Art. 44a Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 erfasst die Fälle, in denen die PV-Pflicht mit ande-

ren öffentlich-rechtlichen Vorschriften kollidiert. Besonders genannt werden 

hierbei städtebauliche Satzungen (i.d.R. Bebauungspläne) und Satzungen 

nach Art. 81 (i.d.R. Ortsgestaltungssatzungen). Widersprüche können sich 

dann ergeben, wenn in gemeindlichen Satzungen Anforderungen an die äu-

ßere Gestaltung von baulichen Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung des 

Ortsbildes gestellt werden (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1). Auch in Bebauungsplänen als 

städtebauliche Satzungen können derartige Regelungen enthalten sein.  

 

Art. 44a Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 regelt den Entfall der PV-Pflicht im Einzelfall. Art. 

44a Abs. 5 Satz 1 Nr. 2a) sieht den Entfall der PV-Pflicht bei technischer Un-

möglichkeit vor. Die PV-Pflicht entfällt nach Art. 44a Abs. 5 Satz 1 Nr. 2b), 

wenn sie im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt. Eine unbillige Härte kann 

sich aus besonderen Umständen, einem unangemessenen Aufwand oder, als 

Auffangtatbestand, in sonstiger Weise ergeben. Eine unbillige Härte liegt nach 

dem Gesetz insbesondere dann vor, wenn die erforderlichen Aufwendungen 

innerhalb der üblichen Nutzungsdauer nicht erwirtschaftet werden können. Die 

Darlegungslast trifft den Verpflichteten. Dieser muss gegenüber der zuständi-

gen Bauaufsichtsbehörde die maßgeblichen Gründe für das Entfallen der PV-

Pflicht wegen unbilliger Härte glaubhaft machen. 
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7. Art. 44a Abs. 6 – Verhältnis zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Art. 44a Abs. 6 regelt das Verhältnis zum GEG. Nach Art. 44a Abs. 6 gelten die 

Pflichten nach 44a Abs. 1 und Abs. 2 für Gebäude, die der Nutzungspflicht er-

neuerbarer Energien nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 des GEG oder § 52 Abs. 1 GEG 

unterfallen, als erfüllt, wenn solarthermische Anlagen nach § 35 GEG oder An-

lagen für Strom aus erneuerbaren Energien nach § 36 GEG errichtet und be-

trieben werden. § 10 Abs. 2 Nr. 3 GEG verlangt, dass der Wärme- und Käl-

teenergiebedarf eines Gebäudes zumindest anteilig durch die Nutzung von er-

neuerbaren Energien nach Maßgabe der §§ 34-45 GEG gedeckt wird. § 52 

Abs. 1 GEG regelt dies für bestehende Nichtwohngebäude der öffentlichen 

Hand, die grundlegend renoviert werden. Indem das Gesetz bestimmt, dass 

die Pflichten nach Art. 44a Abs. 1 und Abs. 2 als erfüllt gelten, wenn die im 

GEG vorgeschriebenen Pflichtanteile erneuerbarer Energien durch solarther-

mische Anlagen oder Anlagen für Strom aus erneuerbaren Energien erbracht 

sind, wird den Regelungen des GEG im Falle eines bestehenden Konflikts mit 

den Vorgaben des Art. 44a Vorrang eingeräumt. 

 

Diese Vollzugshinweise werden auch auf der Internetseite des Staatsministeriums 

für Wohnen, Bau und Verkehr veröffentlicht. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez.  
Ministerialrat   
 




